
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/1/14 9Os115/75,
9Os128/81, 13Os152/84, 12Os101/85,
15Os140/93, 13Os53/96 (13Os54/96),

14
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1976

file:///


Norm

StPO §252 Abs1 Z1

Rechtssatz

Verlesung der Aussage eines Zeugen im Vorverfahren, der nicht polizeilich gemeldet ist und dessen Aufenthaltsort

nicht ermittelt werden kann.
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